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 Wien, am 4. Mai 2015 
  
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0094-IM/a/2015 
 
 
 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 3992/J betreffend 

"Wahlergebnisse der Wirtschaftskammerwahlen", welche die Abgeordneten Josef 

Schellhorn, Kolleginnen und Kollegen am 4. März 2015 an mich richteten, stelle ich 

fest: 

 
 
Antwort zu Punkt 1 der Anfrage: 

 

Die diesen Punkt der Anfrage einleitende Feststellung ist unzutreffend. Die gemäß      

§ 119 Wirtschaftskammergesetz (WKG) sowie § 35 Wirtschaftskammer-Wahlordnung 

(WKWO) rechtlich gebotenen Kundmachungen der Wahlbehörden sind vorschrifts-

gemäß erfolgt und im Internet allgemein zugänglich (https://www.wko.at/Content.    

Node/wir/oe/StartseiteWirtschaftskammerwahlen.html). Zudem haben alle Landes-

kammern detaillierte Angaben zur Zahl der auf die einzelnen Wahlvorschläge in den 

verschiedenen Wahlkörpern entfallenen Stimmen über im Internet zugänglich       

gemacht (https://ergebnispraesentation.wko.at/ Wahl2015/StartErgebnis.aspx). 

 

 

Antwort zu Punkt 2 der Anfrage: 

 

Im Rahmen der Urwahlen sind Stimmenzurechnungen von den Wahlbehörden weder 

vorgenommen worden noch haben solche zu erfolgen, siehe §§ 96 und 97 WKG. 
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Antwort zu den Punkten 3 und 4 der Anfrage: 

 

Rechtsgrundlagen für die Zurechnung von Stimmen sind: § 101 Abs. 3 lit. b, Abs. 7 

und Abs. 10 WKG (Besetzung der Spartenvertretungen in den Landeskammern); 

§ 102 Abs. 3 lit. b, Abs. 5 WKG (Besetzung der Spartenkonferenz in den Landes-

kammern); § 104 Abs. 1 und Abs. 3 lit. b WKG (Bestellung weiterer Mitglieder des 

Wirtschaftsparlamentes in den Landeskammern); § 106 Abs. 1 WKG (Bestellung    

weiterer Mitglieder des Erweiterten Präsidiums in den Landeskammern); § 107       

Abs.   3 lit. b, Abs. 5 und Abs. 8 WKG (Besetzung der Fachverbandsausschüsse);       

§ 109 Abs. 3 lit. b WKG (Besetzung der Spartenvertretungen der Bundeskammer);     

§ 110 Abs. 3 lit. b WKG (Besetzung der Spartenkonferenz der Bundeskammer); § 112 

Abs. 1 WKG (Bestellung weiterer Mitglieder des Wirtschaftsparlamentes der Bundes-

kammer); § 114 Abs. 1 WKG (Bestellung weiterer Mitglieder des Erweiterten         

Präsidiums der Bundeskammer); § 117 Abs. 1 WKG (Bestellung des Kontrollaus-

schusses der Bundeskammer). 

 

Die tatsächlichen Zurechnungen beruhen auf Absprachen zwischen den wahl-

werbenden Gruppen über die Zusammenarbeit und werden nach der jeweiligen Wahl 

auf Grund des Wahlergebnisses getroffen. 

 

 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 
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